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Zitat von Staatssekretär Richter

Dabei wurde vereinbart, dass ihnen durch die Corona-Epidemie keine Nachteile
aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzes entstehen sollen.

Keine Nachteile ok

Zitat von Staatssekretär Richter

Sofern es ab 20. April 2020 und einem alternativen Prüfungszeitraum Mitte Mai nicht
möglich sein sollte, dass Prüfungskommissionen zusammentreten und Staatsprüfungen
wie geplant durchgeführt werden, können nach dem Beschluss der KMK nunmehr
andere Prüfungsformate angewendet werden. Sollte sich der Vorbereitungsdienst der
betroffenen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter dadurch verlängern, würde
dies unter Beibehaltung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf und unter fortlaufender
Gewährung der zustehenden Ausbildungsbezüge (§ 7 Abs.2 LABG) geschehen.

Also doch Nachteile... Dieses Vorgehen finde ich nicht akzeptabel.
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